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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1446/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich 2 
Fachbereich Sport, Bäder 
Bearbeitet von: Herrn Paul 

Datum 
26.09.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 02.10.2001 

Rat 24.10.2001 

Betreff: 

Bäderkonzeption - Finanzierung 
Dringlichkeitsentscheidung mach § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, weil es 

sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO 
NW: 
 
Die Haushaltsmittel für die Finanzierung des Auftrages für die Vergabe der Bäder-
konzeption in Höhe von 81.000,00 DM werden außerplanmäßig auf der neu einzu-
richtenden Haushaltsstelle 1.570.6550.5 bereitgestellt. 
Die Deckung erfolgt durch 
 
 die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln aus der HHSt. 1.560.5101.2 -  
     Sonderprogramm für die Unterhaltung der Sportplätze - in Höhe von  
     50.000,00 DM und 
 
 aus Mehreinnahmen aus der HHSt. 1.571.1100.0 - Benutzungsgebühren  
      Freibäder - in Höhe von 31.000,00 DM. 

 
2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 

02.010.2001. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
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Finanzielle Auswirkungen 
 X ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
81.000 DM  DM 81.000 DM DM  X ist erfolgt 

      
  

ist nicht 
erforderlich 

 
Veranschlagung 
           

x x
  

im VermH 
   

im VerwH 
2001 apl.  

Nein 
 

Ja, mit 
81.000 DM 

Haushaltsstelle 
1.570.6550.5 

 
 




